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§ 11 VgTb
 VgTb - Vornahme der gerichtlichen Totenbeschau

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

Ehe zur Erö nung der Leiche geschritten wird, ist, um deren Identität außer Zweifel zu setzen, die Besichtigung der

Leiche durch Personen, welche den Verstorbenen gekannt haben, sowie durch den etwa schon bekannten

Beschuldigten zu veranlassen. Ist der Verstorbene ganz unbekannt, und noch keine Beschreibung der Person, der

Kleidungsstücke und der vorgefundenen E ecten vorhanden, so ist eine solche noch vor der Leichenö nung zu

verfassen, eine etwa von dem Todtenbeschauer bereits vorgelegte Beschreibung zu prüfen und das in ihr Fehlende,

wo es nöthig ist, zu ergänzen.
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